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Flurstücksnummern

LEGENDE / PLANZEICHENERLÄUTERUNG

PLANZEICHNUNG Hinweise

1. Versickerung des Niederschlagswassers gemäß § 44 LWG NRW
Gemäß § 44 Landeswassergesetz NRW in Verbindung mit § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz ist anfallendes
Niederschlagswasser von Grundstücken, die nach dem 1. Januar 1996 erstmals bebaut, befestigt oder an die
öffentliche Kanalisation angeschlossen werden, zu versickern, zu verrieseln oder ortsnah direkt oder ohne
Vermischung mit Schmutzwasser über eine Kanalisation in ein Gewässer einzuleiten, sofern dies ohne
Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit möglich ist.
2. Boden- und Grundwasserschutz
Bei Eingriffen in Bereiche, in denen natürlicher Oberboden ansteht, soll der Umgang des Oberbodens gem. DIN
18300 erfolgen. Zu Beginn der Baumaßnahme ist der Oberboden abzuschieben und einer entsprechenden
Zwischenlagerung bzw. Verwertung zuzuführen. Während der Bauphase ist die ordnungsgemäße Lagerung
von und der sachgerechte Umgang mit wassergefährdenden Stoffen zu gewährleisten.
3. Vogelschlag an Gebäuden
Durch bauliche Maßnahmen soll der Vogelschlag an Glasflächen vermieden werden. Geeignete Maßnahmen
zur Reduktion von gefahrvollen Durchsichten und Spiegelungen liegen in der Verwendung halbtransparenten
Glases, hochwirksamer Markierungen und Abschattungen insbesondere an risikobehafteten, verglasten
Gebäudekanten, transparenten Balkongeländern und Wintergärten
4. Lichtemissionen
Informationen zur Verhinderung nachteiliger Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen wild lebender Arten durch
Lichtemissionen können der LANUV-Info 42 (2018) „Künstliche Außenbeleuchtung – Tipps zur Vermeidung und
Verminderung störender Lichtimmissionen“ entnommen werden. Vorsorglich wird auf die durch das
Insektenschutzgesetz vom 18. August 2021 in das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) eingefügte Vorschrift
zum „Schutz von Tieren und Pflanzen vor nachteiligen Auswirkungen von Beleuchtungen“ (§ 41a BNatSchG)
hingewiesen. Die Vorschrift tritt nach Erlass einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs.4 d BNatSchG durch das
zuständige Bundesministerium in Kraft.
5. Bodenschutz, Altlasten
Gemäß § 1 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) sind die Funktionen des Bodens nachhaltig zu sichern
oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren und Vorsorge gegen
nachhaltige Einwirkungen zu treffen. Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB ist mit Grund und Boden sparsam umzugehen.
Auf den Leitfaden „Bodenschutz in der Umweltprüfung nach BauGB“ LABO 2009, wird hingewiesen.
Bei den Erdarbeiten und der Herstellung der Außenanlagen / Gärten ist besonders darauf zu achten, dass kein
belastetes Deponat auf die oberflächennahen Schichten gelangt bzw. mit diesen vermischt wird. Im Bereich
künftiger Grün- und Spielplatzflächen ist der anstehende Boden durch eine mindestens 0,6 m starke Schicht
aus durchwurzelbarem Oberboden zu überdecken, der die Vorsorgewerte der Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung (BBodSchV 2021), Anlage 1, Tabellen 1 und 2 einhält. Die chemischen Untersuchungen
sind vor dem Aufbringen des Oberbodenmaterials durchzuführen.
Werden bei Baumaßnahmen verunreinigte Bodenhorizonte angetroffen, so ist unverzüglich der
Rhein-Sieg-Kreis, Amt für Umwelt- und Naturschutz, zu informieren (siehe § 2 Abs. 1
Landesbodenschutzgesetz NRW). Ggf. sind weitergehende Untersuchungen zur Gefährdungseinschätzung
(Entnahme von Bodenproben, Durchführung von chemischen Analysen etc.) zu veranlassen. Alle Maßnahmen
im Zusammenhang mit schädlichen Bodenverunreinigungen sind mit dem Amt für Umwelt- und Naturschutz
abzustimmen.
6. Archäologische Funde und Befunde
Beim Auftreten archäologischer Funde und Befunde ist die Gemeinde als Untere Denkmalbehörde oder das
LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstelle Overath, Gut Eichthal, 51491 Overath,
unverzüglich zu informieren. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der/die Eigentümer*in, die Person, die das
Grundstück besitzt, der/die Unternehmer*in und der/die Leiter*in der Arbeiten. Bodendenkmal und
Entdeckungsstätte sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen.
7. Abfallwirtschaft
Der Einbau von Recyclingbaustoffen ist nur nach vorhergehender wasserrechtlicher Erlaubnis zulässig. Das im
Rahmen der Baureifmachung anfallende, bauschutthaltige oder organoleptisch auffällige Bodenmaterial (z. B.
aus Bodenauffüllungen) ist ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Entsorgungswege des abzufahrenden
Bodenaushubs sind vor der Abfuhr dem Rhein-Sieg-Kreis, Sachgebiet „Gewerbliche Abfallwirtschaft“,
anzuzeigen. Dazu ist die Entsorgungsanlage anzugeben oder die wasserrechtliche Erlaubnis (Anzeige) der
Einbaustelle vorzulegen.
8. Städtebauliche und technische Kriminalprävention
Auf das kostenlose Informations- und Beratungsangebot des Polizeipräsidium Bonn zur städtebaulichen und
technischen Kriminalprävention wird hingewiesen. Ausführliche Informationen sind telefonisch sowie unter
kkkpo.bonn@polizei.nrw.de erhältlich.
9. Bergbau
Es liegen derzeit keine Hinweise auf eine Betroffenheit bergbaulicher Belange vor.
10. Abwasserbeseitigung
Die Abwasserbeseitigung, sowohl von Schmutz- als auch von Niederschlagswasser, soll über Anschlüsse an
das öffentliche Kanalnetz erfolgen.
11. Verkehrsemissionen
Mit relevanten Verkehrsemissionen ist nicht zu rechnen. Für das betroffene Grundstück besteht bereits
Baurecht durch den Bebauungsplan Nr. 3.3 Erlenberg von 1998.
12. Erdbebengefährdung
Es wird auf die Bewertung der Erdbebengefährdung hingewiesen, die bei Planung und Bemessung üblicher
Hochbauten gemäß den Technischen Baubestimmungen des Landes NRW mit DIN 4149:2005- 04 „Bauten in
deutschen Erdbebengebieten“ zu berücksichtigen ist. Das Plangebiet ist der Erdbebenzone 0 sowie der
geologischen Untergrundklasse R zuzuordnen. Für übliche Hochbauten müssen keine besonderen
Maßnahmen hinsichtlich potenzieller Erdbebenwirkungen ergriffen werden. Es wird jedoch dringend empfohlen,
im Sinne der Schutzziele der DIN 4149 für Bauwerke der Bedeutungskategorien III und IV entsprechend den
Regelungen nach Erdbebenzone 1 zu verfahren. Ergänzender Hinweis: die DIN 4149:2005 wurde durch den
Regelsetzer zurückgezogen und durch die Teile 1, 1/NA und 5 des Eurocode 8 (DIN EN 1998) ersetzt wurde.
Dieses Regelwerk ist jedoch bislang bauaufsichtlich nicht eingeführt. Anwendungsteile, die nicht durch DIN
4149 abgedeckt werden, sind als Stand der Technik zu berücksichtigen. Dies betrifft hier insbesondere DIN EN
1998, Teil 5 „Gründungen, Stützbauwerke und geotechnische Aspekte“.
13. Kampfmittelfunde
Sofern Kampfmittel gefunden werden, sind die Bauarbeiten unverzüglich einzustellen und die zuständige
Ordnungsbehörde oder eine Polizeidienststelle zu verständigen. Bei Spezialtiefbauarbeiten mit erheblichen
mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten empfiehlt die
Bezirksregierung Düsseldorf eine Bohrlochdetektion unter Beachtung des diesbezüglichen Leitfadens auf ihrer
Internetseite.

Quelle Geoportal NRW

· Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394)
· Verordnung zur Durchführung des BauGB vom 07.07.1987 (GVBl. S. 220), zuletzt geändert durch VO vom 14.12.2021 (GV.NRW. S. 1473)
· Gesetz zur Ausführung des BauGB in NRW (BauGB-AG NRW) vom 03.02.2015 (GV.NRW. S. 211), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 25.04.2023 (GV.NRW. S. 233)
· Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.03.2021 (BGBl. I S. 540), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.03.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88)
· Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)
· Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) vom 21.07.2018 (GV.NRW.2018 S. 421), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 14.09.2021 (GV. NRW. S. 1086)
· Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802)
· Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22.12.2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 22.03.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88)
· Raumordnungsverordnung (RoV) vom 13.12.1990 (BGBl. I S. 2766), zuletzt geändert durch Art. 12 des Gesetzes vom 22.03.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88)
· Verordnung über den Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) vom 15.12.2016 (GV.NRW. 2017 S. 122), geändert durch VO vom 12.07.2019 (GV.NRW. S. 442, ber. 2021 S. 112)
· Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Art. 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 19.10.2022 (BGBl. I S. 1792)
· Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 08.12.2022
· Landesnaturschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (LNatSchG NRW) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.07.2000 (GV. NRW. S. 568), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.02.2022 (GV.NRW. S. 139)
· Straßen- und Wegegesetz Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) vom 23.09.1995 (GV.NW. S. 1028), zuletzt geändert durch Art. 15 des Gesetzes vom 01.02.2022 (GV.NRW. S. 122)
· Bundesfernstraßengesetz (FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.06.2007 (BGBl. I S. 1206), zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 22.03.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88)
· Landesplanungsgesetz (LPlG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.05.2005 (GV.NRW. S. 430), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 08.07.2021 (GV. NRW. S. 904)
· Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen (LWG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV.NRW. S. 926), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 17.12.2021 (GV.NRW. S. 1470)
· Landesforstgesetz NRW (LFoG) vom 24.04.1980 (GV.NRW. S. 546), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 25.03.2022 (GV.NRW. S. 360, ber. S. 731)
· Denkmalschutzgesetz (DSchG) vom 13.04.2022 (GV.NRW. S. 662)
· Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 09.07.2021 (BGBl. I S. 2598, 2716)
· Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17.03.1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 25.02.2021 (BGBl. I S. 306)
· Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz über die Abstände zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung und sonstige für den Immissionsschutz bedeutsame Abstände

(Abstandserlass) vom 06.06.2007 (MBI.NRW. 2007 S. 659)
· Runderlass des Ministeriums für Bauen und Verkehr und des Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und Energie über die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben; Bauleitplanung und Genehmigung von Vorhaben (Einzelhandelserlass) vom 14.12.2021 (MBl.NRW. 2021 S. 1106), ber.

25.03.2022 (MBl.NRW. 2022 S. 227)
· Camping- und Wochenendplatzverordnung (- CWVO -) vom 24.03.2011 (GV.NRW. S. 197), geändert durch VO vom 10.12.2018 (GV. NRW. S. 680)
· Verordnung über Bau und Betrieb von Sonderbauten (Sonderbauverordnung - SBauVO) vom 02.12.2016 (GV. NRW. S. 2, ber. S. 120), geändert durch VO vom 02.08.2019 (GV. NRW S. 488, ber. 2000 S. 148)
· Feuerungsverordnung (FeuVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.12.2018 (GV.NRW.2018 S. 675)
· Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S. 666/SGV.NW 2023), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV.NRW. S. 490)
· Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV.NRW. S. 516), zuletzt geändert durch VO vom 05.11.2015 (GV.NRW. S. 741)
· Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV.NW 1969, S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25.04.2023 (GV.NRW. S. 233)
· Runderlass für die Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen und Hinweise für die Zielsetzung und Anwendung (Windenergie-Erlass) vom 08.05.2018 (MBl. NRW. 2018 S. 258)
· Erlass des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen zur Auslegung und Umsetzung von Festlegungen des Landesentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) im Rahmen eines beschleunigten Ausbaus der erneuerbaren

Energien (Wind- und Solarenergie) (LEP-Erlass Erneuerbare Energien) vom 28.12.2022
· Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) vom 20.05.2020 (BGBl. I S. 1041), zuletzt geändert durch Art. 11 des Gesetzes vom 22.03.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88)
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PLANUNGSBÜRO DITTRICH GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 1 53577 Neustadt (Wied)
+49 2683 9850 0 www.pd-dittrich.de

Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss
Der Ausschuss für Stadtplanung, Ortsentwicklung, Mobilität und Klimaschutz hat am ....................... gemäß § 2
Abs.1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 8 BauGB die Aufstellung der Satzung zur 3. Änderung des Bebauungsplans Nr.
3.3, Erlenberg im beschleunigten Verfahren (Bebauungsplan der Innenentwicklung) beschlossen. Die
ortsübliche Bekanntmachung erfolgte durch Bereitstellung auf der Internetseite der Gemeinde Eitorf unter
www.eitorf.de am ....................... sowie durch Aushang an der mit „Amtliche Informationen“ gekennzeichneten
Aushangtafel neben dem Rathaus in der Zeit vom ....................... bis ....................... einschließlich. Gleichzeitig
wurde im Mitteilungsblatt der Gemeinde Eitorf am ....................... auf die öffentliche Bekanntmachung des
Aufstellungsbeschlusses auf der Internetseite hingewiesen.

Eitorf, den ................… .............................…
(Der Bürgermeister)

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
Gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB wurde von der frühzeitigen Beteiligung der
Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB abgesehen.

Beschluss der öffentlichen Auslegung
Der Ausschuss für Stadtplanung, Ortsentwicklung, Mobilität und Klimaschutz hat am ....................... den
Entwurf des Änderungsbebauungsplanes mit Text und Begründung gebilligt und seine öffentliche Auslegung
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Eitorf, den ................… .............................…
(Der Bürgermeister)

Öffentliche Auslegung

Der Entwurf des Änderungsbebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung und den Textlichen
Festsetzungen und die Begründung einschließlich Gutachterlicher Stellungnahme zu artenschutzfachlichen
Belangen haben gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats in der Zeit vom ....................... bis
....................... einschließlich zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden ausgelegen. Die ortsübliche
Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung des Entwurfs der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 3.3
Erlenberg mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden können und
gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 3 BauGB von einer Umweltprüfung abgesehen wurde,
erfolgte durch Bereitstellung auf der Internetseite der Gemeinde Eitorf unter www.eitorf.de am ..................
sowie durch Aushang an der mit „Amtliche Informationen“ gekennzeichneten Aushangtafel neben dem Rathaus
in der Zeit vom ....................... bis einschließlich ....................... . Gleichzeitig wurde im Mitteilungsblatt der
Gemeinde Eitorf am ....................... auf die öffentliche Bekanntmachung des o.g. Bebauungsplanes auf der
Internetseite hingewiesen.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gem. § 3 Abs. 2 BauGB von der öffentlichen
Auslegung benachrichtigt worden.

Eitorf, den ................… .............................…
(Der Bürgermeister)

Beteiligung der Behörden
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt
werden können, wurden gem. § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom ....................... von der Planung
unterrichtet und zur Äußerung aufgefordert.

Eitorf, den ................… .............................…
(Der Bürgermeister)

Abwägung
Der Rat der Gemeinde Eitorf hat am ....................... in öffentlicher Sitzung die von der Öffentlichkeit
vorgebrachten Anregungen sowie die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Eitorf, den ................… .............................…
(Der Bürgermeister)

Satzungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Eitorf hat am ....................... den Änderungsbebauungsplan, bestehend aus der
Planzeichnung und den Ergänzungen der Textlichen Festsetzungen, als Satzung (§ 10 Abs. 1 BauGB) sowie
die Begründung beschlossen.

Eitorf, den ................… .............................…
(Der Bürgermeister)

Ausfertigung

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Änderungsbebauungsplanes mit seinen Festsetzungen durch Text,
Farbe und Schrift einschließlich Begründung mit dem hierzu ergangenen Beschluss des Rates der Gemeinde
Eitorf vom ....................... übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgeblichen
Verfahrensvorschriften, insbesondere die des Baugesetzbuches, in ihrer derzeit geltenden Fassung beachtet
wurden.

Der Änderungsbebauungsplan wird hiermit ausgefertigt und die öffentliche Bekanntmachung angeordnet.

Eitorf, den ................… .............................…
(Der Bürgermeister)

Bekanntmachung / Inkrafttreten
Die ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses mit dem Hinweis darauf, wo der
Änderungsbebauungsplan von jedermann eingesehen werden kann, erfolgte durch Bereitstellung auf der
Internetseite der Gemeinde Eitorf unter www.eitorf.de am ....................... sowie durch Aushang an der mit
„Amtliche Informationen“ gekennzeichneten Aushangtafel neben dem Rathaus in der Zeit vom .......................
bis ....................... einschließlich. Gleichzeitig wurde im Mitteilungsblatt der Gemeinde Eitorf am .......................
auf die öffentliche Bekanntmachung hingewiesen.
Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan in Kraft getreten und rechtsverbindlich.

Eitorf, den ................…  .............................…
(Der Bürgermeister)

Rechtgrundlagen

Auszug aus dem Bebauungsplan von 1998

Luftbild (Quelle Geoportal NRW)Flurstücksgrenzen, Grenzpunkte
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Zeichen der Kartengrundlage

Gebäude und Hausnummer
mit Nebenanlage/-gebäude

xx

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
1. Planungsrechtliche Festsetzungen

1.1 Art der baulichen Nutzung   § 9 (1) Nr. 1 BauGB

1.1.1 Die Art der baulichen Nutzung wird als Reines Wohngebiet WR gemäß § 3 BauNVO festgesetzt.

1.1.2 Zulässig sind nur Wohngebäude und nicht störende Handwerksbetriebe. Alle weiteren in § 3 BauNVO
aufgeführten Nutzungen werden gemäß §1 Abs. 5 und 6 BauNVO ausgeschlossen.

1.2 Maß der baulichen Nutzung, Höhenlage   § 9 (1) Nr. 1 und (3) BauGB

1.2.1 Die Grundflächenzahl wird auf 0,3 festgesetzt.

1.2.2 Überschreitungen gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO sind bis zu einer Grundfläche von 0,5 zulässig.

1.2.3 Zulässig sind maximal 2 Vollgeschosse.

1.2.4 Die Gebäudehöhe darf maximal 9,00 m bezogen auf die Fertigfußbodenhöhe des untersten
Vollgeschossen (Erdgeschoss) betragen.

1.2.5 Die Überschreitung der festgesetzten Gebäudehöhen durch technische Aufbauten einschließlich
Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie ist bis zu einer Höhe von 1,20 m zulässig.

1.2.6 Die Fertigfußbodenhöhe des untersten Vollgeschossen (Erdgeschoss) darf maximal 0,30 m über der
westlich angrenzenden Erschließungsstraße liegen, gemessen auf der Grundstücksgrenze mittig der
Straßenfront des Gebäudes.

1.3 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen   § 9 (1) Nr. 2 BauGB

1.3.1 Die Bauweise wird als offene Bauweise gemäß § 22 (2) BauNVO festgesetzt. Es sind nur Einzel- und
Doppelhäuser zulässig.

1.3.2 Überschreitung der festgesetzten Baugrenze durch Gebäudeteile (wie Vordächer, Erker, Balkone,
Lisenen etc.) um bis zu 1,00 m sind zulässig. Weiter Überschreitungen können nur in begründeten
Einzelfällen als Ausnahme zugelassen werden.

1.3.3 Nicht überdachte Stellplätze für Pkw gemäß § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen gemäß § 14 (1) und
(2) BauNVO sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

1.3.4 Garagen gemäß § 12 BauNVO sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

1.3.5 Carports (C) und Gartenhäuser (G) sind nur innerhalb der in der Planzeichnung entsprechend dafür
festgesetzten Flächen sowie innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

1.4 Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden   § 9 (1) Nr. 2 BauGB

1.4.1 Die maximale Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden wird auf 3 Wohnungen festgesetzt.

1.5 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

1.5.1 Zeitliche Baubeschränkung - Baufeldräumung
Die Beseitigung von Bäumen und Sträuchern sowie von übrigen Vegetationsbeständen für Zwecke der
Baufeldräumung / Baustelleneinrichtung darf nur außerhalb des Zeitraumes 1. März bis 30. September
durchgeführt werden. Im Winter geräumte bzw. gerodete Flächen sind bis zum Beginn der
Inanspruchnahme vegetationsfrei zu halten, damit sich keine Brutvögel darauf ansiedeln.

1.5.2 Vermeidung unnötiger Lichtemissionen durch Baustellenbetrieb
Baumaßnahmen sind nur bei Tageslicht durchzuführen. Die  Beleuchtung ist möglichst gering zu
halten. Es ist zielgerichtet und mit Leuchtmitteln auszuleuchten, die eine geringe Anziehungswirkung
auf Insekten haben (z.B. Natriumdampflampen oder LED 3000 K, Spektralbereich ca. 560 nm).

1.5.3 Nicht überdachte Stellplätze sind aus versickerungsfähigen Materialien (z.B. offenfugiges Pflaster,
Rasengittersteine, Schotterrasen etc.) herzustellen.

1.6 Textliche Festsetzungen für das Anpflanzen und die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen   § 9 (1) Nr. 25a/b BauGB

1.6.1 Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu unterhalten.
Mindestens 20% der Vegetationsfläche sind gärtnerisch mit Gehölzpflanzungen anzulegen. Dabei sind
überwiegend (mindestens 50%) standortgerechte, heimische Arten zu verwenden. Die Anlage dieser
Flächen mit flächigen Steinschüttungen wie Kies, Schotter oder Splitt ist nicht zulässig.

1.6.2 Die in der Planzeichnung umgrenzten Flächen zur Erhaltung und zum Anpflanzen von Bäumen und
Sträuchern gemäß § 9 (1) Nr. 25 a/b BauGB sind flächendeckend mit Gehölzen zu begrünen.

2. Bauordnungsrechtliche Vorschriften
§ 9 (4) BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW

2.1 Dachform und Dachneigung
Zulässig sind Sattel-, Pult-, Walm- und Zeltdächer mit einer Dachneigung von 20 - 30°.
Bei Garagen, überdachten Stellplätzen und eingeschossigen Anbauten sind Flachdächer bis zu einer
Grundfläche von maximal 35 qm zulässig.

2.2 Dachaufbauten
Dachaufbauten (Dachgauben, Zwerchhäuser u.ä.) und Dacheinschnitte (Loggien u.ä.) sind nur bis zu
30 % der Firstlänge zulässig. Der Abstand zum Ortgang und untereinander muss mindestens 1,50 m
betragen. Die vordere Ansichtsfläche einer Gaube darf nicht in das obere Drittel der Dachhöhe reichen.
Liegende Dachfenster (Dachflächenfenster) mit mehr als 1,50 qm Glas-/Fensterfläche sind nicht
zulässig.

2.3 Drempel
Drempel sind nur bei eingeschossigen Gebäuden zulässig.

2.4 Dacheindeckung
Als Dacheindeckungsmaterial sind außer bei Solar-, Glas- oder Gründächern nur Natur- oder
Kunstschiefer, Dachziegel oder Betondachsteinen und Metalleindeckungen (Kupfer, Zink) in den
Farben basaltgrau (RAL 7012) schiefergrau (RAL 7015), anthrazitgrau (RAL 7016), betongrau (RAL
7023), granitgrau (RAL 7026), blaugrau (RAL 7031), sepiagrau (RAL 8014), schokoladenbraun (RAL
8017), graubraun (RAL 801) oder dunkler zulässig.

2.5 Fassadengestaltung
Fassadenverkleidungen aus Bitumen- oder Kunststoffmaterialien, Keramikplatten, Wasch- oder
Sichtbeton sowie pollierten Natur- oder Kunststeinplatten mit mehr als 30 % der jeweiligen
Ansichtsfläche sind nicht zulässig.

2.6 Einfriedungen
Einfriedungen sind nur als Hecken einheimischer Gehölze zulässig. Maschendrahtzäune sind in
Verbindung mit Hecken zulässig. Zur Straße darf ihre Höhe im Vorgartenbereich maximal 1,20 m, in
den restlich zur Straße orientieren Gartenbereichen maximal 2,00 m betragen.

2.7 Vorgartenflächen
Vorgartenflächen dürfen nur bis zu 30 % versiegelt werden. Stellplätze für Abfallbehälter sind so zu
bepflanzen, dass sie von öffentlichen Verkehrsflächen aus nicht eigesehen werden können.

2.8 Stellplätze, Zugänge und Zufahrten
Stellplätze, Zugänge und Zufahrten von mehr als 30 qm dürfen nicht vollständig versiegelt werden. Sie
sind so auszubilden, dass Niederschlagswasser abfließen oder versickern kann (z.B.
Rasengittersteine, Öko-Pflaster).

Liste der zu verwendenden Arten
Bäume:
Trauben-Eiche Quercus petraea, Stiel-Eiche Quercus robur , Rot-Buche Fagus sylvatica,
Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus, Spitz-Ahorn Acer platanoides, Hainbuche Carpinus betulus,
Kirsche Prunus avium, Winter-Linde Tilia cordata, Sommer-Linde Tilia platyphyllos,
Eberesche Sorbus aucuparia

Sträucher:
Eingriffeliger Weißdorn Crataegus monogyna, Zweigriffeliger Weißdorn Crataegus laevigata,
Schlehe Prunus spinosa, Hasel Corylus avellana, Schwarzer Holunder Sambucus nigra,
Wolliger Schneeball Viburnum lantana, Gemeiner Schneeball Viburnum opulus, Gemeiner Liguster
Ligustrum vulgare, Gemeiner Flieder Syringa vulgaris, Europäisches Pfaffenhütchen Euonymus europaeus,
Roter Hartriegel Cornus sanguinea, Kornelkirsche Cornus mas, Faulbaum Rhamnus frangula,
Wildbirne Pyrus silvestris, Wildapfel Malus sylvestris, Felsenbirne Amelanchier laevigata,
Hundrose Rosa canina, Feldrose Rosa arvensis, Weinrose Rosa rubiginosa,
Bibernellrose Rosa piminellifolia, Gemeine Berberitze Berberis vulgaris
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